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Die Gemeinde beschafft das Protokollbuch

Dazu erhält sie vom BDS den Zugangscode für 
den Download vom Formularserver

Beidseitiger Ausdruck aller Seiten und Lochung

Übergabe an die Schiedsperson

Beschaffung des Protokollbuches 



wird durch die Gemeinde ausgefüllt ➡







Protokollbuch Vorblatt

Eintragungen bei Einleitung des Verfahrens Eintragungen nach Protokollierung des Verfahrens

Lfd. Nr. und Protokollnummer sind nicht identisch: 
z.B. wenn das Verfahren Lfd. Nr. 1901/3 vor dem Verfahren Lfd.Nr. 
1901/2 protokolliert wird.



vorpaginierte Seiten
➡



vorpaginierte Seiten
➡➡



siehe Seite 2a

1901-01



➡siehe Seite 2b 2a



➡
eigener Eintrag Seitennummer

2b
vorpaginierte Seiten

➡



Vorpaginierte Seiten dürfen nicht entfernt werden.

Wird das Protokoll von Hand ausgefüllt, werden  
die Seiten zum Ausfüllen entnommen und nach 
Abschluss des Protokolles wieder eingeheftet.

Wird das Protokoll auf Formblatt V20 gedruckt, so 
wird dieses nach Abschluss/Unterschrift zwischen 
die vorpaginierten Seiten geheftet. 

Die vorpaginierten Seiten erhalten einen Verweis 
auf die zugefügten Seiten.

Die zugefügten Seiten erhalten 
Folgeseitennummern mit Buchstaben a, b, c…

Führung des Protokollbuches 



Aufbewahrung unter Verschluss bei der 
Schiedsperson

Abgeschlossene Protokollbücher unverzüglich 
gegen Quittung an das Amtsgericht. 
Neues Buch rechtzeitig vorher bei der Gemeinde 
anfordern

Abgabe an das Amtsgericht bei Ausscheiden aus 
dem Schiedsamt

Das Amtsgericht bewahrt das Protokollbuch 30 
Jahre ab Datum der letzten Eintragung auf

Prüfung und Aufbewahrung des Protokollbuches 



Falltagebuch



?
Dankeschön


